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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 04/26

Vom 16 März 2026 
Gz.: 34.7-521-20

Termine und Fristen für die Abiturprüfungen im Schuljahr 
2026/2027

im Zweiten Bildungsweg

1.	 Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Schuljahr 
2026/2027 im Zweiten Bildungsweg

Für die Abiturprüfung im Schuljahr 2026/2027 im Zweiten Bil-
dungsweg gelten die in der Anlage beigefügten Termine und 
Fristen.

Der Plan für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen im 
ersten bis dritten Abiturprüfungsfach wird zwei Wochen vor 
Beginn des Prüfungszeitraumes durch öffentlichen Aushang in 
der Einrichtung bekannt gemacht. Die Pläne für die Durchfüh-

rung der mündlichen Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach 
und für die zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach werden zwei Unterrichtstage vor 
dem Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraumes durch öffentli-
chen Aushang in der Einrichtung bekannt gemacht.

Zwischen zwei schriftlichen Abiturprüfungen soll ein Prüfling 
mindestens einen Tag Pause haben. Die zusätzlichen mündli-
chen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach finden 
für einen Prüfling an einem Tage statt, sofern der Prüfling nicht 
Prüfungen an verschiedenen Tagen wünscht und dies möglich ist.

2.	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2026 in Kraft und am 
31. Juli 2027 außer Kraft.

Anlage:	 – �Termine und Fristen für die Abiturprüfung 2026/2027 im Zweiten Bildungsweg

Termine und Fristen für die Abiturprüfung 2026/2027 im Zweiten Bildungsweg

Vorgang Bezug zur ZBWV *) Termin / Frist
Übermittlung der Vorschläge für den Prüfungsvorsitz an das 
MBJS § 31 30.06.2026

Unterrichtsbeginn 24.08.2026
Wahl des dritten und vierten Abiturprüfungsfaches **) § 24 Absatz 4 Satz 2 spätestens am 04.09.2026
Mitteilung der gewählten schriftlichen Abiturprüfungsfächer 
an das staatliche Schulamt spätestens am 07.09.2026

Bildung des Prüfungsausschusses § 31 spätestens am 26.08.2026
Vorlage des schulischen Zeitplanes für die Abiturprüfung 
(Entwurf) beim staatlichen Schulamt § 29 Absatz 1 spätestens am 17.09.2026

Vorlage der Aufgabenvorschläge für die schriftliche Abitur-
prüfung beim staatlichen Schulamt § 35 Absatz 5 spätestens am 10.02.2027

Festlegung der Bewertungen für das vierte Semester frühestens am 14.04.2027

Zulassung zur Abiturprüfung § 30 frühestens am 19.04.2027, 
spätestens am 21.04.2027

Unterrichtsende für das vierte Semester 22.04.2027
schriftliche Abiturprüfungen § 36 vom 26.04.2027 bis spätestens 06.05.2027
mündliche Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach § 38 Absatz 1 vom 10.05.2027 bis spätestens 19.05.2027
Feststellung des vorläufigen Prüfungsergebnisses; Fest-
legung zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach

§ 38 Absatz 2 
§ 38 Absatz 3

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 26.05.2027
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Vorgang Bezug zur ZBWV *) Termin / Frist
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen 
Prüfungen und in den mündlichen Prüfungen im vierten 
Abiturprüfungsfach; Bekanntgabe der festgelegten zusätz-
lichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abitur-
prüfungsfach

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 26.05.2027

Wahl zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach durch den Prüfling **); Wahl 
der Reihenfolge der zusätzlichen mündlichen Prüfungen im 
ersten bis dritten Abiturprüfungsfach durch den Prüfling **)

§ 38 Absatz 4 
§ 38 Absatz 5

frühestens nach Bekanntgabe der Prüfungs-
ergebnisse im ersten bis vierten Abiturprü-
fungsfach und der festgelegten zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 28.05.2027

zusätzliche mündliche Prüfungen im ersten bis dritten Abi-
turprüfungsfach § 38 Absatz 3 und 5

frühestens drei Tage nach Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse im ersten bis vierten 
Abiturprüfungsfach,

spätestens am 11.06.2027
Ausgabe der Abiturzeugnisse spätestens am 30.06.2027

*) �Verordnung über die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges (ZBW-Verordnung - ZBWV) vom 6. Juli 1998 (GVBl. II S. 490), 
die zuletzt durch Verordnung vom 30. September 2015 (GVBl. II Nr. 46) geändert worden ist

**) Termine mit einem Sternchen-Symbol müssen im schulischen Zeitplan mit einer Uhrzeitangabe versehen sein.

II. Nichtamtlicher Teil

Landesinterne Stellenausschreibungen

Die nachfolgenden Stellenausschreibungen richten sich 
ausschließlich an Personen, die sich in einem dauerhaften 
Beschäftigungsverhältnis zum Land Brandenburg befinden 
(Beamtinnen und Beamte des Landes sowie Beschäftigte in 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis).

I.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

Astrid-Lindgren-Grundschule
Schulstraße 1
15831 Blankenfelde-Mahlow

− Besetzung zum 01.02.2027 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 

Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.



Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 5 vom 25. März 202640

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Inselschule Töplitz
Töplitz Hasselberg 11
14542 Werder (Havel)/OT Töplitz	

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Lindenhof-Grundschule
Mühlenstraße 15
14532 Stahnsdorf

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des 
Lehrers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-

fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L be-
wertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gym-
nasium

Gymnasium im Potsdamer Norden
Tove-Jansson-Weg 10
14476 Potsdam

– Besetzung zum 01.08.2026 –

Das Gymnasium im Potsdamer Norden wurde zum 
Schuljahr 2025/2026 als 3-zügiges Gymnasium neu er-
richtet und nahm den Betrieb am Standort der Grund-
schule Krampnitz am 01.08.2025 beginnend mit der 
Jahrgangsstufe 7 auf. Ab dem Schuljahr 2027/2028 wird 
die voraussichtliche Fortführung als 3-zügiges Gymna-
sium am Interimsstandort Campus Jungfernsee „Kon-
rad-Zuse-Ring“ erfolgen.

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.
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Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBes bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.	

4.	 Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzent-
rum

Oberstufenzentrum I – Technik
Abteilung 2
Jägerallee 23 a
14469 Potsdam

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Die Abteilung 2 umfasst den ein- und zweijährigen Bil-
dungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife mit der 
Fachrichtung Technik, den Bildungsgang zur Vermittlung 
des schulischen Teils einer Berufsausbildung nach Berufs-
bildungsgesetz oder Handwerksordnung in den Ausbil-
dungsberufen Tischler/-in, Maurer/-in, Fachpraktiker/-in 
für Holzverarbeitung, Holzmechaniker/-in, Hochbaufach-
arbeiter/-in mit den Schwerpunkten Beton- und Stahlbe-
tonarbeiten sowie Maurerarbeiten, Dachdecker/-in, den 
Bildungsgang der Fachschule Bautechnik sowie den Bil-
dungsgang zum Erwerb der beruflichen Grundbildung.

Aufgaben:
Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage, insbe-
sondere Planung und Leitung von Abteilungskonferenzen 
und Dienstbesprechungen, Leitung von Jahrgangs- bzw. 
Klassenkonferenzen bei Entscheidungen über Versetzun-
gen, Zeugnisse und Abschlüsse; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem 
Schulträger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingun-
gen; Vertretung der Abteilung im Rahmen der Befugnisse 
gegenüber Erziehungsberechtigten, Behörden, Betrieben 
und so weiter; Berechnung des Lehrkräftebedarfes für die 
Abteilung; Koordinierung des Lehrkräfteeinsatzes der 
Abteilung; Koordinierung der pädagogischen Arbeit in 
der Abteilung; Beratung von Lehrkräften und des sonsti-

gen pädagogischen Personals sowie Unterrichtsbesuche; 
Förderung der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; 
Planung und organisatorische Durchführung von schu-
lischen Prüfungen und Unterstützung der zuständigen 
Stellen bei nichtschulischen Prüfungen; schulfachliche 
Koordinierung innerhalb der Abteilung, Information und 
Beratung der Schülerinnen und Schüler über die Wahl 
der Unterrichtsangebote in der Abteilung.	

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer oder mit mindes-
tens einem beruflichen Fach, das dem Ausbildungsprofil 
des Oberstufenzentrums entspricht) oder Befähigung für 
die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers im berufs-
theoretischen Unterricht in der Sekundarstufe II mit einer 
Ausbildung, entsprechend des Ausbildungsprofils des 
Oberstufenzentrums; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an be-
ruflichen Schulen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit in der OSZ-Leitung, zur Innovation in 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, dem 
staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; aus-
gewiesenes Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des branden-
burgischen Schulrechts; der Abschluss einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45 
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.
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Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

II.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

Grundschule Golßen
Stadtwall 10
15938 Golßen

− Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 

der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Grundschule

Grundschule Wildau
Fichtestraße 90
15745 Wildau

− Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unter-
stützung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der 
Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere 
beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung 
und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit, der Si-
cherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar-
beit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung und des 
Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine 
sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines 
pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.
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Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als Zweiter stellvertretender Schulleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf von 9 Monaten. Eine Beförderung in das entspre-
chende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen be-
amtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamtschule

Gesamtschule Spree-Neiße
Annahofer Graben 15/16
03099 Kolkwitz/Gołkojce

− Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt −

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Cottbus  
Herr Uwe Mader 
Calauer Straße 71 

03048 Cottbus/Chóśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

III.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

Grundschule an der Hasenheide
Schönfelder Weg 42
16321 Bernau bei Berlin

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
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mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

Gymnasium „Bertolt Brecht“
Am Scheunenberg 1
16259 Bad Freienwalde (Oder)

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-

neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); langjährige, min-
destens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ge-
samtschule 

Sportschule Frankfurt (Oder)
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe  
Kieler Straße 10
15234 Frankfurt (Oder)

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Die Sportschule Frankfurt (Oder) ist eine Schule mit 
besonderer Prägung. Hier soll durch eine Verknüpfung 
von schulischer Bildung und sportlicher Ausbildung zur 
weiteren Ausgestaltung der Nachwuchsförderung bei-
getragen und sportlich besonders begabte Schülerinnen 
und Schüler in den Sportarten Judo, Fußball (männlich), 
Handball (weiblich), Boxen, Gewichtheben, Radsport, 
Ringen und Sportschießen aus dem gesamten Bundes-
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gebiet bei nachgewiesener leistungssportlicher Eignung 
in den entsprechenden Sportarten gefördert werden. Bei 
den Schülerinnen und Schülern soll ein dauerhaftes Inter-
esse am Leistungssport vermittelt und sportliche Spitzen-
leistungen im Höchstleistungsalter vorbereitet werden.

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

4.	 Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Gesamtschule 

Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe
Maxim-Gorki-Straße 15
15890 Eisenhüttenstadt

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unter-
stützung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der 
Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere 
beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung 
und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit, der Si-
cherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar-
beit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung und des 
Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine 
sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines 
pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers in der Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als zweiter stellvertretender Schulleiter 
wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf von neun Monaten. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
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Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) 
Herr Dr. Olaf Steinke 

Gerhard-Neumann-Straße 3 
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

IV.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunk-
tionen neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

Linden-Grundschule Zehdenick
Dammhaststraße 8
16792 Zehdenick

− Besetzung zum 01.02.2028 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 

der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Sonnengrundschule an den Havelauen
Schulstraße 7
16761 Hennigsdorf	

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Grundschule „Am Weinberg“
Liebenwalde
Zehdenicker Straße 30B
16559 Liebenwalde

− Besetzung zum 01.08.2027 –

c.	 Diesterweg-Grundschule Wittstock
Auf der Freiheit 3
16909 Wittstock/Dosse

− Besetzung zum 01.02.2028 –

d.	 Goethe-Grundschule Kyritz
Holzhausener Straße 27
16866 Kyritz

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
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verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des 
Lehrers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit  und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; 
umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisa-
tion des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rah-
menbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Ent-
wicklung der brandenburgischen Schule; der Nachweis 
einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanage-
ments ist erwünscht; für die unter Buchstabe a benann-
te Stelle sind Erfahrungen im Bereich Förderpädagogik 
wünschenswert.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a 
bis c benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe 
A  14  BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die 
unter Buchstabe d benannte Stelle ist mit der Besol-
dungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage 
bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz
Perleberger Straße 6
16866 Kyritz

− Besetzung zum 01.08.2027 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.
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4.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamtschule

Gesamtschule Premnitz mit gymnasialer Oberstufe
Mühlenweg 1
14727 Premnitz

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Die Gesamtschule Premnitz nimmt ihren Betrieb zum 
01.08.2026 beginnend mit der Jahrgangsstufe 7 auf. Die 
am Standort der Gesamtschule verbleibenden Jahrgänge 
der Sekundarstufe I, die die Schullaufbahn an der Ober-
schule Premnitz begonnen haben (ab Schuljahr 2026/27 
die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10), werden ihre Schullauf-
bahn an der Gesamtschule fortsetzen.

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 15 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

5.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“

Linden-Schule
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt Lernen
Perleberger Straße 53
16866 Kyritz

− Besetzung zum 01.02.2028 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förder-
schulen; der Nachweis der sonderpädagogischen Fach-
richtung „Lernen“ wird vorausgesetzt; langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.
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Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

6.	 Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzent-
rum

Oberstufenzentrum des Landkreises Prignitz
Abteilung 1
Bad Wilsnacker Straße 48
19322 Wittenberge

− Besetzung zum 01.08.2027 –

Die Abteilung 1 am Oberstufenzentrum des Landkrei-
ses Prignitz umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (Berufliches Gymnasium) 
und die Bildungsgänge der Berufsschule Metalltechnik, 
Elektrotechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, Fahr-
zeugtechnik, Berufsausbildungsvorbereitung sowie der 
zweijährigen Berufsfachschule zum Erwerb beruflicher 
Grundbildung und von gleichgestellten Abschlüssen der 
Sekundarstufe I (BFS-G PLUS).

Aufgaben:
Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst-
ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 
Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan insbesonde-
re Planung und Leitung von Abteilungskonferenzen und 
Dienstbesprechungen; Leitung von Jahrgangs- und Klas-
senkonferenzen bei Entscheidungen über Versetzungen, 
Zeugnisse, Prüfungszulassungen und Abschlüsse; Orga-
nisation und Durchführung der Bewerber- und Aufnah-
meverfahren für die Bildungsgänge; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern und 
dem Schulträger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedin-
gungen; Vertretung der Abteilung im Rahmen der Befug-
nisse gegenüber Erziehungsberechtigten, Behörden und 
Betrieben; Berechnung des Lehrkräftebedarfes für die 
Abteilung; Planung und Koordinierung des Lehrkräfte-
einsatzes der Abteilung; Koordinierung der pädagogi-
schen Arbeit in der Abteilung; Beratung von Lehrkräften 
und des sonstigen pädagogischen Personals sowie Unter-
richtsbesuche; Förderung der Fort- und Weiterbildung 
der Lehrkräfte; Planung und organisatorische Durch-
führung von schulischen Prüfungen und Unterstützung 
der zuständigen Stellen bei nichtschulischen Prüfungen; 
schulfachliche Koordinierung innerhalb der Abteilung, 
Information und Beratung der Schülerinnen und Schüler 
über die Wahl der Unterrichtsangebote in der Abteilung.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer) oder Befähigung 
für die Laufbahn der Studienrätin oder des Studienrats mit 

Lehrbefähigung für mindestens eine berufliche Fachrich-
tung, die dem Ausbildungsprofil der Abteilung entspricht; 
mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit in der OSZ-Leitung, mit den Lehrkräf-
ten und dem sonstigen pädagogischen und nichtpädago-
gischen Personal der Schule sowie den Kooperations-
partnern der beruflichen Bildung, zur Innovation in der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 
Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; ausgewie-
senes Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse über die Leitung 
und Organisation des Schulbetriebes sowie in der Arbeit 
mit Office- und Schulverwaltungsprogrammen; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgi-
schen Schule sowie der Bildungsgangverordnungen; der 
Abschluss einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigen besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Staatliches Schulamt Neuruppin 
Herr Schalitz 

Trenckmannstraße 15 
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

 



Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 5 vom 25. März 202650

Öffentlichen Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle als Schulleiter (m/w/d) am

Oberstufenzentrum 
“Gebrüder Reichstein“ 

Am Neuendorfer Sand 43 
14770 Brandenburg an der Havel

neu zu besetzen.

Das Oberstufenzentrum besteht aus zwei Abteilungen.

Die Abteilung 1 umfasst den Bildungsgang zur Vermittlung des 
schulischen Teils einer Berufsausbildung nach Berufsbildungs-
gesetz oder der Handwerksordnung in den Ausbildungsberufen 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachkraft für Metall-
technik, Industrieelektriker/-in, Fachrichtung Betriebstechnik, 
Industriemechaniker/-in, Konstruktionsmechaniker/-in, Ma-
schinen- und Anlagenführer/-in, Mechatroniker/-in und Metall-
bauer/-in, Fachrichtung Konstruktionstechnik.

Die Abteilung 2 umfasst den Bildungsgang zur Vermittlung des 
schulischen Teils einer Berufsausbildung nach Berufsbildungs-
gesetz oder der Handwerksordnung in den Ausbildungsberufen 
Ausbaufacharbeiter/-in, Fachpraktiker/-in für Holzverarbeitung, 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in, Metallbauer/-in, 
Fachrichtung Nutzfahrzeugbau, Metallbearbeiter/-in, Schorn-
steinfeger/-in, Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer/-in und 
Zimmerer/Zimmerin, den Bildungsgang zur Vertiefung der All-
gemeinbildung und zur Berufsorientierung, Berufsvorbereitung 
oder Berufsausbildungsvorbereitung sowie den Bildungsgang 
zum Erwerb beruflicher Grundbildung (ein- und zweijährig).

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen der Beschlüsse 
der Schulleitung und der schulischen Gremien in enger Zusam-
menarbeit mit dem Schulträger und dem staatlichen Schulamt; 
Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unter-
richts- und Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unter-
richtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil-
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich ent-
wickelnde Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrats (allgemeinbildende Fächer oder mit mindestens einem 
beruflichen Fach, das dem Ausbildungsprofil des Oberstufen-
zentrums entspricht) oder Befähigung für die Laufbahn der 

Lehrerin oder des Lehrers im berufstheoretischen Unterricht 
in der Sekundarstufe II mit einer Ausbildung entsprechend des 
Ausbildungsprofils des Oberstufenzentrums; langjährige, min-
destens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichts-
praxis an beruflichen Schulen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien, den 
Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Stellen gemäß Berufs-
bildungsgesetz oder Handwerksordnung und der Bundesagen-
tur für Arbeit; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
des Schulrechts im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebs; gesicher-
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Umge-
staltung und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder einem ta-
riflichen Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung eines 
außertariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü TV-L.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamtenge-
setz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei Jah-
ren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45 
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.
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Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a.	 Astrid-Lindgren-Grundschule
Finkenweg 3
03130 Spremberg/Grodk

− Besetzung zum 01.08.2026 –

b.	 Sportbetonte Grundschule Cottbus
Drebkauer Straße 43
03050 Cottbus/Chόśebuz

− Besetzung frühestmöglichen Termin –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a be-
nannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zu-
züglich Entgeltgruppenzulage und die unter Buchstabe b 
benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBes 
bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Reinhard Lakomy Grundschule
Groß Gaglow
Gallinchener Straße 4
03051 Cottbus/OT Groß Gaglow / Chόśebuz/OT  
Gogolow

− Besetzung zum 01.08.2026 –

b.	 Astrid-Lindgren-Grundschule
Cottbus
Am Nordrand 41
03044 Cottbus/Chόśebuz

− Besetzung zum 01.08.2026 –

c.	 Christoph-Kolumbus-Grundschule
Cottbus
Muskauer Straße 1
03042 Cottbus/Chόśebuz

− Besetzung frühestmöglichen Termin –

d.	 Sportbetonte Grundschule Cottbus
Drebkauer Straße 43
03050 Cottbus/Chόśebuz

− Besetzung frühestmöglichen Termin –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.
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Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des 
Lehrers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benann-
te Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter den Buchsta-
ben b, c und d benannten Stellen mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Ent-
geltgruppe 14  TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage 
bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

Gutenberg Oberschule Forst
Bahnhofstraße 31
03149 Forst (Lausitz)

– Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 

der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliche Schulamt Cottbus 
Herr Mader 

Calauer Straße 71 
03048 Cottbus/Chόśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.
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Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a.	 Grundschule Lindenbäumchen	
Schulweg 1
15295 Groß Lindow

− Besetzung zum 01.08.2026 –

b.	 Grundschule „Am Waldrand“ 
Dr.-Wilhelm-Külz-Viertel 2
16303 Schwedt/Oder

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c.	 Grundschule
Am Botanischen Garten
Bergstraße 122
15230 Frankfurt (Oder)

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 

mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a 
und b benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage und die un-
ter Buchstabe c benannte Stelle ist mit der Besoldungs-
gruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15  TV-L 
bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Grundschule „Erich Weinert“
Friedrich-Engels-Straße 37
15890 Eisenhüttenstadt

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Grundschule „Theodor Fontane“
Linsingenstraße 15
16259 Bad Freienwalde (Oder)

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c.	 Grundschule „Artur Becker“
Robert-Schulz-Ring 58
17291 Prenzlau

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d.	 Grundschule Am Egelpfuhl
Rosa-Luxemburg-Straße 18
17268 Templin

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

e.	 Grundschule an der Stadtmauer
Breite Straße 25 a
15848 Beeskow

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

f.	 Gerhard-Goßmann-Grundschule
Siegfried-Hirschmann-Straße 4
15517 Fürstenwalde/Spree

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –
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Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts-  und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a 
bis e benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 
14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter 
Buchstabe f benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der	
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

a.	 Schulzentrum „Am Friedensplatz“ Neutrebbin
Kiebitzwinkel 3
15320 Neutrebbin

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Oberschule „Maxim Gorki“ Bad Saarow
Oberschule mit Grundschulteil
Pieskower Straße 31
15526 Bad Saarow

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Quali-
tät schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer auf bauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens 
drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspra-
xis in der Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a 
benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter 
den Buchstaben b benannten Stelle mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Ent-
geltgruppe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage be-
wertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.
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4.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“

Lessingschule Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Lernen
Sabinusstraße 1
15232 Frankfurt (Oder)

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers im Unterricht 
an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer 
Förderschule bzw. im gemeinsamen Unterricht.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 

in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

5.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“

a.	 Kleeblatt-Schule
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt Lernen
Am Stadion 18
15306 Seelow

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunk Lernen Erich Kästner
Heinrich-Mann-Straße 8
15517 Fürstenwalde/Spree

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Orga-
nisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behör-
den.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers im Unterricht 
an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer 
Förderschule bzw. im gemeinsamen Unterricht.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgre-
mien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmen-
bedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwick-
lung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht.



Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 5 vom 25. März 202656

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a 
benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter 
Buchstabe b benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

6.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige 
Entwicklung“

Regine-Hildebrandt-Schule
Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung Fürstenwalde/Erkner
Tränkeweg 5
15517 Fürstenwalde/Spree

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrich-
tung „geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; lang-
jährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Ent-
wicklung“.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:

Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) 
Herr Dr. Olaf Steinke 

Gerhard-Neumann-Straße 3 
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunk-
tionen neu zu besetzen:

1.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a.	 Inge-Sielmann-Grundschule
Forststraße 2a
14715 Milower Land/OT Milow

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –
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b.	 Grundschule „An der Mühle“
Bredereiche
Templiner Straße 2
16798 Fürstenberg/Havel/OT Bredereiche

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c.	 Mildenberger Grundschule
„Am Ziegeleipark“
Ribbecker Straße 1
16792 Zehdenick/OT Mildenberg

− Besetzung zum 01.08.2027 –

d.	 Grundschule Germendorf
Wiesenweg 4 A
16515 Oranienburg

− Besetzung zum 01.08.2027 –

e.	 Grundschule „Friedrich Ludwig Jahn“
mit offenem Ganztagsangebot
J.-Runge-Straße 40
19322 Wittenberge

− Besetzung zum 01.08.2027 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 

fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben 
a,  b und c benannten Stellen sind mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L, 
die unter Buchstabe d benannte Stelle ist mit der Besol-
dungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage 
und die unter Buchstabe e benannte Stelle mit der Besol-
dungsgruppe A 15 BbgBes bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L 
bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.	 Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a.	 Linden-Grundschule Zehdenick
Dammhaststraße 8
16792 Zehdenick

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.	 Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule Pritzwalk
Zur Hainholzmühle 24
16928 Pritzwalk

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c.	 Grundschule „Friedrich Ludwig Jahn“
mit offenem Ganztagsangebot
J.-Runge-Straße 40
19322 Wittenberge

− Besetzung zum 01.08.2026 –

d.	 Grundschule „Geschwister Scholl“
Perleberg
Dobberziner Straße 28
19348 Perleberg

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und 
eigenverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben ge-
mäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer 
oder seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer ge-
ordneten Unterrichts-  und Erziehungsarbeit, der Ge-
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währleistung der Schulprofilbildung und des Prozesses 
der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der	 Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der bran-
denburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be-
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a 
benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter den 
Buchstaben b, c und d benannten Stellen sind mit der Be-
soldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppen-
zulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur 
Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf ei-
nes Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

3.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

Schulzentrum Libertasschule Löwenberg
Oberschule mit Grundschule
Am Waldstadion 4
16775 Löwenberger Land

− Besetzung zum 01.08.2026 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 

im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Sekundarstufe I, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4.	 Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

Kooperationsschule Friesack mit Primarstufe
Sonnenweg 6
14662 Friesack

− Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt −
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Aufgaben:
Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schul-
leitung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende 
Aufgaben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenlei-
ters gehören: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe 
im Rahmen der geltenden Vorschriften; Beratung und 
Besuch der in der Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Un-
terricht; Unterstützung der Schulleiterin oder es Schul-
leiters beim Verfahren der Aufnahme der Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und beim Übergangs-
verfahren an die weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern der 
Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gelten-
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen-
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwick-
lung der Qualität schulischer Arbeit.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn 
der Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Leh-
rers an Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe bzw. im gemeinsamen in der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und	Erziehungs-
arbeit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schul-
träger, dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse des branden-
burgischen Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und 
Entwicklung der brandenburgischen Schule; geeignete 
Fortbildungen sind wünschenswert.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststel-
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun Mo-
naten. Eine Beförderung in das	 entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

5.	 Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

Karl-Friedrich-Schinkel -Gymnasium
Käthe-Kollwitz-Str. 2
16816 Neuruppin

− Besetzung zum 01.02.2027 –

Das Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium ist das größ-
te Gymnasium in öffentlicher Trägerschaft in Nord-
west-Brandenburg. Es steht für hohes gesellschaftliches 
Engagement, humanistisch ausgerichtete Erziehung mit 

dem Ziel einer hohen Selbstständigkeit der Schülerinnen 
und Schüler unabhängig von der sozialen und familiären 
Situation mit zudem internationaler Ausrichtung.

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über den 
Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung 
der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des 
Studienrats (allgemeinbildende Fächer); langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Kooperation mit den Grundschu-
len und weiterführenden Schulen der Region, zur Inno-
vation in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 
Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die 
Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt-
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie-
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der branden-
burgischen Schule; fundierte Kenntnisse der regionalen 
Bildungslandschaft; der Nachweis einer Qualifikation 
auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 16 BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder 
einem Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung 
eines außertariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü 
TV-L.

Das Amt Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.
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6.	 Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ 

Pestalozzi-Schule
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt Lernen
Baustraße 5
14712 Rathenow	

− Besetzung zum 01.08.2027 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr-
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen 
im Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der 
schulischen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger und dem staatlichen Schulamt; Zusammen-
wirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet 
über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung 
der schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der 
Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; Ge-
währleistung der Schulprofilbildung und des Prozes-
ses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines pä-
dagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin 
oder des Förderschullehrers oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förder-
schulen; der Nachweis der sonderpädagogischen Fach-
richtung „Lernen“ wird vorausgesetzt; langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwir-
kungsgremien; Durchsetzungs- und Organisationsver-
mögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, 
Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; 
fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land Bran-
denburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebs; gesicherte Kenntnisse 
der Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schul-
managements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Entgeltgruppenzulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbe-
amtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliche Schulamt Neuruppin 
Herr Schalitz 

Trenckmannstraße 15 
16816 Neuruppin.


